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tiioren, aber auch oolcho Möglichkeiten. wie die direkte 
Teilnahme von Mitarbeitern des MfS an Aussprachen mit Ougend- 
lichon, Eltern oder anderen staatlichen und gesellschaftli
chen Erziehungsträgern zu nutzen, um dort offonsivo Positio
nen zu vertreten.

Im Zusammenhang mit der Lösung der Aufgaben zur vorbeugenden 
Verhinderung, Aufdeckung und Bekämpfung des subversiven Miß
brauchs Jugendlicher ist es erforderlich, die im Ordnungs
widrigkeit enrocht vorhandenen Dif forenzierungsmöglichkeiten 
für dio Erziehung des jugendlichen Rechtsverletzers zu nutzen, 
insbesondere unter dom Aspekt einer schnellen und komplika
tionslosen Rückgewinnung der betreffenden Person. In diesem 
Zusammenhang sind die Möglichkeiten vom Absehen einer Urd- 
nungsstrafmaßnahme oder -verfahren gemäß j 13 Abs. 4 und 
33 22 Abs. 2 zu prüfen. Mit diesen rechtlichen Regelungen be
sitzen die staatlichen Organe den notwendigen Entschcidungs- 
spielraum, um differenziert vorgohen zu können. So ist cs 
beispielsweise möglich, dem Rechtsverletzer einen Hinweis 
oder eine mündliche oder schriftliche Belehrung in Richtung 
des zu erwartenden gesellschaftsgemäßor. Verhaltens zu ertei
len und von einer Ordnungsstravmaßnahme abzuschcn. Von der 
Einleitung eines Ordnungsstrafvorfohrens ist abzusehen, wenn 
wegen der gleichen Sache disziplinarische, materielle oder 
andere Erziehungsmaßnahmen zur Anwendung gelangten und diese 
geeigneter als Ordnungsstrafnaßnahmen sind. Das schließt im 
Einzelfoll nicht aus, daß ordnungsrechtlichc Sanktionen zur 
Anwendung gelangen können, wenn festgestellt wird, daß die 
gemäß j 22 (2) OWG eingeleiteten Erziehungsmaßnahmen nicht 
den angestrebten Zweck erfüllen und zur Disziplinierung der 
jugendlichen Täter die Notwendigkcit besteht. Ordnungstraf
maßnahmen auszusprechen. Allerdings müssen dann die disziplina
rischen, materiellen oder anderen Erziehungsmaßnahmen bei der 
Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens berücksichtigt werden.

Die Potenzen dor genannten Regelungen können wir lesen zur 
Rückgewinnung mißbrauchter oder irregeleiteter Jugendlicher, 
aber auch zur Durchsetzung andoror politisch-operativer Ziel
stellungen, wie die Vorbereitung der Werbung von IM, bei Zer- 
setzungsmaßnahmen und ähnlichen genutzt worden. Kopie BStU AR 3


